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§ 1. Einleitung und Grundsätze des Sachenrechts

Literatur: Arndt, Michel, Überschießende Rechtsmacht als Problem abstrakter und nicht-
akzessorischer Konstruktionen, 2000; Beer, Hubert, Die relative Unwirksamkeit, 1975; Beyerle,
Der dingliche Vertrag, FS Gustav Boehmer (1954), 164 ff., 172; Breyhan, Christian, Abstrakte
Übereignung und Parteiwille in der Rechtsprechung, 1929; Bruck, Ernst, Die Einigung im Sachen-
recht des Bürgerlichen Gesetzbuches, 1900; Bülow, Grundfragen der Verfügungsverbote, JuS
1994, 1 ff.; vCaemmerer, Rechtsvergleichung und Reform der Fahrnisübereignung, RabelsZ 12
(1939), 675 ff.; Exner, Adolf, Die Lehre vom Rechtserwerb nach österreichischem und gemeinem
Recht, 1867; Felgentraeger, Wilhelm, Friedrich Carl vSavignys Einfluß auf die Übereignungs-
lehre, 1927; Ferrari, Franco, Vom Abstraktionsprinzip und Konsensualprinzip zum Traditions-
prinzip, ZEuP 1993, 52 ff.; Fuchs, Eugen, Grundbegriffe des Sachenrechts, 1917; ders., Das We-
sen der Dinglichkeit, 1889; Gadow, Die Einrede der Arglist, JherJahrb 84 (1934), 174 ff.; Grigo-
leit, Die Abstraktion und Willensmängel, Die Anfechtbarkeit des Verfügungsgeschäfts, AcP 199
(1999), 379 ff.; Gursky, Der Vindikationsanspruch und § 281, Jura 2004, 433 ff.; Haag Molken-
teller, Dieter, Die These vom dinglichen Vertrag, 1991; Haas, Joachim, Die Zulässigkeit von Ver-
fügungen zugunsten Dritter, Diss. Würzburg 1973; Heck, Philipp, Das abstrakte dingliche Rechts-
geschäft, 1937; Hofmann, Franz, Die Lehre vom Titulus und Modus adquirendi und von der iusta
causa traditionis, 1873; Horstmann, Horst, Untersuchung über die Anwendbarkeit schuldrecht-
licher Normen auf dingliche Ansprüche, 1938; Kluckhohn, Wilhelm, Die Verfügungen zugunsten
Dritter, 1914; Koffka, Ein Beitrag zur Lehre von der dinglichen Bindung der Betheiligten an ihre
Einigung nach § 873 Abs. 2 BGB, FG Richard Wilke (1900), 165 ff.; Krause, Das Einigungsprin-
zip und die Neugestaltung des Sachenrechts, AcP 145 (1939), 312 ff.; Kühne, Versprechen und Ge-
genstand, AcP 140 (1935), 1 ff.; Landsberg, Ernst, Die Glosse des Accursius und ihre Lehre vom
Eigenthum, 1883; Lange, Rechtsgrundabhängigkeit der Verfügung im Boden- und Fahrnisrecht,
AcP 146 (1941), 28 ff.; Litten, Abstrakte Rechtsgeschäfte und Verkehrssicherheit, Archiv für
Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 16 (1922/23), 493 ff.; Locher, Eugen, Die Neugestaltung des
Liegenschaftsrechts, 1942; May, Erich, Die Möglichkeit der Beseitigung des Abstraktionsprinzips
bei den Verfügungsgeschäften des Fahrnisrechts, 1952; Mehrtens, Gerhard, Das gesetzliche Ver-
äußerungsverbot, Diss. Göttingen 1974; Michaels, Ralf, Sachzuordnung durch Kaufvertrag, Tradi-
tionsprinzip, Konsensprinzip, ius ad rem in Geschichte, Theorie und geltendem Recht, 2002; Mühl,
Treu und Glauben im Sachenrecht, NJW 1956, 1157 ff.; Neuburger, Eugen, Eigentumserwerb
durch Anspruchsabtretung, Diss. Tübingen 1901; Nolte, Hermann, Zur Reform der Eigentums-
übertragung, 1941; Pabst, Wolfgang, Die Rechtsnatur der Einigung im Sachenrecht, Diss. Dresden
1909; Paulus, Christoph, Richterliches Verfügungsverbot und Vormerkung im Konkurs, 1981;
Prinz, Leopold, Der Kampf gegen die abstrakte Übereignung, Diss. Erlangen 1919; Raape, Leo,
Das gesetzliche Veräußerungsverbot des Bürgerlichen Gesetzbuches, 1908; Rosenberg, Verträge
zugunsten Dritter im Sachenrecht, DJZ 1912, 542 ff.; Ruhwedel, Grundlagen und Rechtswirkun-
gen sogenannter relativer Verfügungsverbote, JuS 1980, 161 ff.; Schindler, Kausale oder abstrakte
Übereignung, FS Karl Kroeschell zum 70. Geburtstag, 1997, 1033 ff.; Simon, Paul, Die rechtliche
Natur der sachenrechtlichen Einigung, 1907; Stadler, Astrid, Gestaltungsfreiheit und Verkehrs-
schutz durch Abstraktion, 1996; Steyert, Gaston, Der dingliche Vertrag im B. G. B., Diss. Straß-
burg 1905; Stöver, Ist die Einigung im Sachenrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches ein Rechtsge-
schäft? ArchBR 26 (1905), 149 ff.; Strohal, Rechtsübertragung und Kausalgeschäft im Hinblick
auf den Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich, JherJahrb 27 (1889),
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335 ff.; Süss, Das Traditionsprinzip, ein Atavismus des Sachenrechts, FS M. Wolff (1952), 141 ff.;
Wank-Kamanabrou, Zur Widerruflichkeit der Einigung bei den §§ 929 S. 1, 930, 931 BGB, Jura
2000, 154 ff.; Weiland, Thomas, Die Sicherung konkurrierender Sachleistungsansprüche im Wege
einstweiliger Verfügung durch Vormerkung und Verfügungsverbot, 1992; Wieacker, Franz, Sach-
einheit und Sachzuordnung, AcP 148 (1943), 57 ff.; ders., Zum System des deutschen Vermögens-
rechts, 1941; ders., Die Forderung als Mittel und Gegenstand der Vermögenszuordnung, DRW
1941, 49 ff.; Wiegand, Numerus clausus der dinglichen Rechte, Zur Entstehung und Bedeutung ei-
nes zentralen zivilrechtlichen Dogmas, in: Wege europäischer Rechtsgeschichte, Karl Kroeschell
zum 60. Geburtstag dargelegt, 1987, 623 ff.; Wieling, Ius ad rem durch einstweilige Verfügung?,
JZ 1982, 839 ff.; ders., Nuda proprietas, in: Sodalitas, Scritti in onore di Antonio Guarino, 1984,
2519 ff., ders., Das Abstraktionsprinzip für Europa!, ZEuP 2001, 301 ff.; ders., Das System des
Sachenrechts im BGB, in: I cento anni del Codice civile tedesco in Germania e nella cultura
italiana, 2002, 1165 ff.; ders., Numerus clausus der Sachenrechte?, in: Der praktische Nutzen der
Rechtsgeschichte – Hans Hattenhauer zum 8. September 2001, 2003, 557 ff.

I. Ursprung und System des Sachenrechts

1. Ursprung des Sachenrechts

a) Das objektive Sachenrecht regelt die rechtliche Beziehung des Menschen zu
einem körperlichen Gegenstand (Sache)1. Diese Beziehung zu einer Sache tritt in Er-
scheinung als subjektives Sachenrecht (Recht an der Sache, dingliches Recht, ius in re),
z.B. als Eigentum oder Pfandrecht. Die spezifische Eigenschaft des dinglichen Rechts
besteht darin, daß es unmittelbar die Sache ergreift, die Sache dem Menschen zuordnet:
Es ist ein Herrschaftsrecht, welches dem Inhaber gestattet, mit der Sache in bestimmter
Weise zu verfahren. Dagegen gibt der obligatorische Anspruch eine solche Sachherr-
schaft nicht; er gibt lediglich das Recht, vom Verpflichteten eine bestimmte Handlung
zu verlangen2. Wer etwa eine Sache gekauft, aber noch nicht erhalten hat, hat noch kein
Recht an der Sache; er kann nur vom Verkäufer verlangen, daß dieser ihm die Sache
übergebe und übereigne. Die Einteilung in dingliche Rechte und obligatorische An-
sprüche ist für unsere Rechtsordnung von wesentlicher Bedeutung.

b) Das Recht kennt ursprünglich nur absolute Rechte, Herrschaftsrechte an Perso-
nen und Sachen; die Vorstellung des Anspruchs hat sich erst später entwickelt. So kennt
das alte römische Recht nur ein einheitliches Recht, ein Herrschaftsrecht, das mit
„meum esse“ bezeichnet wird und sowohl Personen als auch Sachen erfassen kann3.
Wer mit einer Sache in jeder Hinsicht nach Belieben verfahren darf (der Eigentümer),
kann ohne Zweifel ein „meum esse“ behaupten. Aber auch wer nur berechtigt ist, über

1 Daneben regelt es auch die tatsächlichen Beziehungen Mensch – Gegenstand: im Besitz-
recht.

2 Vgl. etwa Paulus D 44, 7, 3 pr.: Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod cor-
pus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis adstringat ad dandum aliquid
vel faciendum vel praestandum. (Die Natur der Obligation liegt nicht darin, daß sie eine
Sache oder eine Dienstbarkeit zur unsrigen macht, sondern darin, daß sie einen anderen uns
verbindlich macht, uns etwas zu geben, zu bewirken oder zu leisten).

3 Kaser I § 31 I 1; zum griechischen Recht vgl. etwa H. J. Wolff, Die Grundlagen des griechi-
schen Vertragsrechts, in: Zur griechischen Rechtsgeschichte, hrsg. von E. Berneker (1968),
483 ff.; zum germanischen Recht vgl. etwa Schröder-Künßberg, Lehrbuch der deutschen
Rechtsgeschichte (1932) 66; Ogris, Haftung, in HRG I 1901 ff. und unten § 13 I 1 b.
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das Grundstück zu gehen, Vieh darüber zu treiben, Wasser daraus abzuleiten (der Inha-
ber einer Servitut), kann sagen, daß die Sache ihm insoweit gehöre; er kann ein „meum
esse“ behaupten4. Das „meum esse“ wird weiter auf Sklaven angewandt, die Rechtsob-
jekte sind, aber auch auf freie Personen: Von der Ehefrau in seiner Gewalt, vom Haus-
kind behauptet der pater familias ein „meum esse“ und vindiziert sie, wenn ein anderer
sie ihm vorenthält5. In allen Fällen gibt es nur eine einzige Klage, die legis actio sacra-
mento in rem, welche das Recht des Klägers feststellt oder verneint. Wird das Recht
festgestellt, so folgt daraus nicht etwa ein Anspruch auf Herausgabe; der Kläger ist
vielmehr berechtigt, das Streitobjekt an sich zu nehmen6.

Einen Anspruch gibt es ursprünglich weder aus Vertrag noch aus Delikt. Austausch-
verträge gibt es nur als Handkauf, ein Kaufvertrag, der erst später erfüllt werden soll, ist
rechtlich unverbindlich7. Aus einem Darlehensvertrag (nexum, von nectere = binden,
verstricken) folgt kein Rückzahlungsanspruch: Der Darlehensnehmer gibt sich gewis-
sermaßen selbst zum Pfand, bestellt dem Gläubiger ein Pfandrecht an seiner Person. Der
Darlehensgeber kann nicht Rückzahlung des Darlehens verlangen. Befreit sich der Dar-
lehensnehmer nicht durch Rückzahlung von seiner Haftung, so kann der Darlehens-
geber auf seine Person zugreifen8: Er darf ihn töten oder als Sklaven verkaufen9. Auch
die sponsio10 gab ursprünglich keinen Anspruch; es handelte sich um ein sakrales Ver-
sprechen, in welchem sich der Versprechende in die Gewalt eines Gottes versprach,
wenn er die versprochene Leistung nicht vornehme11.

Wer ein Delikt begeht, ist ursprünglich nicht zur Leistung eines Ersatzes oder einer
Strafe verpflichtet; er verfällt vielmehr der Rache des Geschädigten oder seiner Sippe.
Der Täter wird getötet oder unterliegt der Talionsstrafe. Erst allmählich setzt sich die
Möglichkeit durch, diese Strafe durch die Vereinbarung und Zahlung einer Geldsumme
(vgl. das germanische Wergeld) abzuwenden. Später wird im Interesse des Rechtsfrie-
dens die Annahme des Lösegeldes zwingend vorgeschrieben, dem Geschädigten wird
damit ein Zahlungsanspruch gegen den Schädiger zugebilligt12. Aus Delikten wird also
zum ersten Male ein Anspruch gegeben, später auch aus der sponsio. Da es aber auch
hier keine Vollstreckung in das Vermögen gibt, sondern nur eine Personalexekution
(Tötung, Verkauf als Sklave, Schuldknechtschaft), ändert sich gegenüber dem früheren
Rechtszustand nicht viel. 

Eine solche, auf bäuerliche Verhältnisse abgestimmte Rechtsordnung kann die
Bedürfnisse einer späteren Entwicklungsphase der Gesellschaft nicht mehr befriedi-
gen. Die Machtentfaltung Roms ändert die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse
und fordert eine differenziertere und elastischere Rechtsordnung. Sie entsteht im 3. Jh.
v. Chr., zusammen mit einem neuen Zivilverfahren, dem Formularprozeß. Der Prätor
als Gerichtsmagistrat erkennt die Klagbarkeit vieler formloser Verträge an, die auf der

4 Kaser I § 38 I.
5 Kaser I § 14 III; Kaser-Hackl § 14 I. 
6 Vgl. Kaser-Hackl § 14 VI 2.
7 Vgl. etwa Platon, Nomoi Buch 11, 915 d, e.
8 Kaser I § 43 II 2.
9 Kaser-Hackl § 20 VII 1.
10 Eine Art abstrakten Schuldversprechens, durch bestimmte Wortformeln begründet.
11 Kaser I § 43 III.
12 Vgl. Kaser I § 39 II; § 41 II.
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„bona fides“ (Treu und Glauben) begründet sind. So kann im Formularverfahren ein
formloser Kaufvertrag durchgesetzt werden, ein Mietvertrag, Werkvertrag u.s.w. Da-
mit sind zum ersten Mal in der abendländischen Geschichte Ansprüche aus Verträgen
anerkannt. Die persönliche Haftung, die ein Zugriffsrecht auf den Körper begründet,
wird durch die obligatio (Schuld, Pflicht zur Leistung) ersetzt13. Die Zweiteilung ding-
liches Recht – Anspruch geht von dieser Zeit an durch die Geschichte der euro-
päischen Rechtsordnungen.

2. System des Sachenrechts

a) Die geschlossene Darstellung des Sachenrechts als einer einheitlichen Materie
geht auf das Lehrbuch (Institutiones) des römischen Schuljuristen Gaius im 2. Jh.
n. Chr. zurück. Dagegen läßt das prätorische Edikt, welches alle im Klageweg verfolg-
baren actiones aufführt, für uns keine systematische Ordnung erkennen. Gaius teilte
sein Lehrbuch in drei Teile ein: personae, res, actiones. Der erste Teil (1. Buch) enthält
das Personen- und Familienrecht, der zweite Teil (Buch 2 und Buch 3 bis § 87) das
Sachen- und Erbrecht, der dritte Teil (Buch 3 §§ 88 ff. und Buch 4) das Schuld- oder
Aktionenrecht14. Das Gaiussystem hat zunächst wenig Nachfolge gefunden, die römi-
schen Juristen hielten sich an die Ediktsordnung, ebenso die Kodifikationen der Kaiser
Theodosius II. und Justinian, mit Ausnahme der Institutionen Justinians von 533, wel-
che dem Gaiussystem folgen15. Der Ediktsordnung folgen auch die Schriften der mit-
telalterlichen Juristen. Erst seit dem 16. Jh. zeigen sich in Frankreich, Holland und
Deutschland Tendenzen, die ungeeignete Ediktsordnung zu verlassen und eigene,
brauchbare Ordnungen zu finden16. Diese Bestrebungen brachten eine verwirrende
Vielfalt neuer Systeme hervor; auch das Institutionensystem wurde bei der Suche nach
einer brauchbaren Ordnung wieder mehrfach verwendet. Eine Vereinheitlichung
brachte erst das Pandektenrecht des 19. Jh. in Deutschland unter der Führung der histo-
rischen Rechtsschule („Pandektensystem“). Dieses Pandektensystem geht auf die Juri-
sten des Naturrechts zurück, letztlich auf Samuel Pufendorf (1632 – 1694). Hier wird
zum ersten Male der „Allgemeine Teil“ geschaffen, Sachenrecht und Obligationenrecht
werden getrennt, wie schon im Institutionensystem und den meisten Darstellungen des
Usus modernus. Das Familienrecht wird vom Personenrecht getrennt, weil das Natur-
rechtssystem vom Recht der Einzelperson zu immer größeren Gesamtheiten fort-
schreitet: Beginnend mit dem Recht der Einzelperson kam man über das Recht der
Familie zum Recht des Staates und zum Recht der Völker. Das Erbrecht wird vom Sa-
chenrecht abgetrennt und an das Familienrecht angeschlossen, weil die Intestaterbfolge

13 Vgl. Kaser I § 112 I; auch Paulus D 44, 7, 3 pr., oben Fn. 2.
14 Nach antikem römischem Recht enthielt das 3. Buch mit den Prozeßformeln, actiones, nur

Prozeßrecht; die Forderungen fanden sich als res incorporales im 2. Buch des Gaius. Nach-
dem aber im gemeinen Recht das Denken in Aktionen außer Gebrauch gekommen und die
Stelle des 3. Buches so frei geworden war, besetzte man sie mit den Obligationen.

15 Justinians Institutionen sind ein Lehrbuch in Gesetzesform.
16 Hierzu und zum Folgenden vgl. Schwarz, Zur Entstehung des modernen Pandekten-

systems, SZ (rom. Abt.) 42 (1921), 578 ff.; Wieacker, Zum System des deutschen Vermö-
gensrechts (1941).
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auf dem Familienrecht aufbaut. Dieses fünfteilige System ist zuerst von Gustav Hugo
(1764 – 1844, Begründer der historischen Rechtsschule) und von Georg Arnold Heise
(1778 – 1851) verwendet worden, es ging in das sächsische BGB (1865) ein sowie in
das BGB. Während zumeist das Sachenrecht vor dem Schuldrecht behandelt wurde, be-
schloß die erste BGB-Kommission, das Schuldrecht voranzustellen17.

b) Anders als das zweite Buch des BGB, das Schuldrecht, enthält das dritte Buch
keinen Allgemeinen Teil des Sachenrechts18. Die erste Kommission war der Ansicht,
eine solche Regelung empfehle sich nicht, da die Voraussetzungen des Rechtserwerbs
bei beweglichen Sachen und Grundstücken zu verschieden seien19. Abgelehnt wurde
auch ein Antrag, allgemeine Bestimmungen für bewegliche Sachen aufzustellen. Auch
hier gebe es – im Gegensatz zu den Grundstücksrechten – zu wenig Gemeinsames,
etwa bei der Eigentumsübertragung und der Pfandrechts- bzw. Nießbrauchbestellung.
Es sei daher besser, mit Verweisungen zu arbeiten20. Immerhin kann der erste Abschnitt
über den Besitz als Allgemeiner Teil des Sachenrechts gelten, weil er Regeln enthält,
die auf Sachen aller Art anzuwenden sind. Ein Allgemeiner Teil wurde schließlich für
Grundstücksrechte in den §§ 873 – 902 geschaffen. Ursprünglich waren auch Regelun-
gen über Sachen, Bestandteile und Zubehör als Allgemeiner Teil des Sachenrechts vor-
gesehen gewesen, die zweite Kommission versetzte sie jedoch in das erste Buch des
BGB21. Die §§ 90 – 103 stellen damit nicht nur einen Allgemeinen Teil des Sachen-
rechts, sondern des gesamten Privatrechts dar.

Das BGB regelt in seinem dritten Buch zunächst den Besitz an Sachen (1. Ab-
schnitt), sodann die Rechte an Sachen (2. – 9. Abschnitt). Hier findet sich zunächst ein
Allgemeiner Teil des Grundstücksrechts (2. Abschnitt), gefolgt von den einzelnen
Sachenrechten: Eigentum, Erbbaurecht22, Dienstbarkeiten, Vorkaufsrecht, Reallasten,
Grundpfandrechte, Pfandrecht. Im dritten Buch finden sich aber nicht nur sachenrecht-
liche Regelungen; wegen des Sachzusammenhangs sind vielmehr auch schuldrechtliche
Regeln aufgenommen23, etwa das Legalschuldverhältnis zwischen Eigentümer und
Nießbraucher, §§ 1041 – 1055. Auch das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (§§ 985 – 1003)
ist ein Schuldverhältnis. Umgekehrt gibt es sachenrechtliche Regeln außerhalb des drit-
ten Buches des BGB. Dazu gehören im Allgemeinen Teil etwa die §§ 90 ff., im Schuld-
recht etwa die §§ 562, 583, 592, 647, 704, im Familienrecht die §§ 1362, 1365, 1370,
1416 und sehr viele Vorschriften im Erbrecht. Auch außerhalb des BGB finden sich sa-
chenrechtliche Vorschriften, etwa im HGB24, in der ZPO25, in der Erbbaurechtsverord-
nung von 1919, im Reichssiedlungsgesetz von 1919, im Reichsheimstättengesetz von

17 Vgl. Protokolle der 1. Kommission 3234, Jakobs-Schubert, Schuldrecht I 28; auch Jakobs-
Schubert, Einführung 236.

18 Vgl. zum Folgenden auch Wieling, System 1165 ff.
19 Protokolle der 1. Kommission 3968 – 3974, Jakobs-Schubert, Sachenrecht I 416 – 419.
20 Vgl. Protokolle der 1. Kommission 3587 ff., Jakobs-Schubert, Sachenrecht I 430; auch Mo-

tive 3, 332.
21 Protokolle der 2. Kommission 3277 (Mugdan 3, 486).
22 Jetzt geregelt in der Erbbaurechtsverordnung von 1919.
23 Vgl. Johow, Begründung 3.
24 Vgl. etwa §§ 366, 397, 404, 441, 464, 475 b.
25 Vgl. z.B. §§ 868, 898.
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